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I. EINLEITUNG 
 
Der Rechtsausschuss hat einen Bericht mit 49 Abänderungen (Abänderungen 1- 49) an dem Ver-

ordnungsvorschlag angenommen. Außerdem hat eine Gruppe von 40 Abgeordneten (Frau Angelika 

NIEBLER (PPE – DE), Frau Alexandra THEIN (ADLE – DE) u.a.) zwei weitere Änderungsanträge 

(Abänderungen 50- 51) eingebracht. 
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II. AUSSPRACHE 

 

Der Berichterstatter, Herr Bernhard RAPKAY (S&D – DE), eröffnete die Aussprache, die am 

3. Februar 2014 stattfand, und 

 betonte, dass die vorgeschlagene Verordnung darauf abziele, unnötige Verwaltungsformalitäten, 

wie etwa die Legalisation und die Apostille, bei der Annahme bestimmter öffentlicher Urkun-

den in anderen Mitgliedstaaten abzuschaffen. Ferne sehe die Verordnung die Vereinfachung 

sonstiger Formalitäten im Zusammenhang mit der länderübergreifenden Annahme von öffent-

lichen Urkunden – insbesondere von beglaubigten Kopien und Übersetzungen – vor;  

 forderte die Einführung eines effektiven, sicheren Systems für die Verwaltungszusammenarbeit 

zwischen nationalen Behörden auf der Grundlage des vorhandenen Binnenmarkt-Informations-

systems (IMI), um die Echtheit öffentlicher Urkunden im Verkehr zwischen den Mitgliedstaaten 

zu gewährleisten und um Betrug und die Verwendung gefälschter Urkunden zu verhindern; 

 stellte fest, dass sich die vorgeschlagene Verordnung nicht auf die materiellrechtliche Anerken-

nung des Inhalts öffentlicher Urkunden erstrecken werde; sie werde daher keine besonderen 

Rechtsfolgen haben, sondern lediglich gewährleisten, dass es sich bei der angenommenen Ur-

kunde um die richtige Urkunde handele. Im Falle der Annahme einer öffentlichen Urkunde 

könne mit Sicherheit von ihrer Echtheit ausgegangen werden; 

 befürwortete die Einführung mehrsprachiger Formulare, die u.a. Folgendes betreffen: Geburt, 

Tod, Eheschließung, eingetragene Partnerschaft sowie Rechtsform und Vertretung einer Gesell-

schaft oder eines Unternehmens. Wenn man über derartige Formulare verfügte, bräuchten keine 

Übersetzungen mehr angefertigt zu werden; 

 betonte, dass bei bestimmten öffentlichen Urkunden (in den Bereichen Grundeigentum, Rechts-

form und Vertretung einer Gesellschaft oder eines sonstigen Unternehmens sowie Rechtsform 

und Vertretung sonstiger juristischer Personen) die zuständige nationale Verwaltung in Abwei-

chung von der allgemeinen Regelung das Recht haben sollte, zusätzlich eine beglaubigte Über-

setzung zu verlangen;  

 beklagte, dass der Rat weder bereit noch gewillt sei, Verhandlungen mit dem Europäischen Par-

lament aufzunehmen, da er von Bürokraten aus den nationalen Ministerien dominiert werde. 

Das Europäische Parlament habe seine Arbeit zum Bürokratieabbau geleistet und werde vor 

Ablauf der Legislaturperiode abstimmen. 
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Die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Frau Viviane REDING, 

 wies ihrerseits auf das Hauptziel des Vorschlags hin, das darin bestehe, die Annahme öffent-

licher Urkunden zu vereinfachen, wenn Bürger und Unternehmen ihr Recht auf Freizügigkeit 

bzw. Niederlassungsfreiheit innerhalb des Binnenmarkts wahrnehmen, was ihnen anderenfalls 

durch bürokratische Hürden erschwert würde. Es gehe hier um 14 Mio. Bürger, die in einem 

anderen Mitgliedstaat als ihrem Herkunftsstaat wohnten; 

 betonte, dass die nationalen Behörden in Zweifelsfällen die Möglichkeit hätten, die Echtheit 

einer öffentlichen Urkunde bei der Ausstellungsbehörde über das IMI-System zu überprüfen. 

Dadurch würden Betrug und Fälschung erheblich erschwert; 

 erklärte, dass die Kommission bereit sei, die vom Rechtsausschuss vorgeschlagenen Änderun-

gen und Verbesserungen zu akzeptieren; dies gelte insbesondere für die Möglichkeit, bei wirt-

schaftlich komplexen Urkunden (z.B. in Bezug auf Grundeigentum und Unternehmen) weiter-

hin beglaubigte Übersetzungen anzufordern, und für die Bereitstellung einer größeren Zahl von 

mehrsprachigen Formularen;  

 betonte, dass die Kommission die Änderungsanträge, welche die Gruppe von 40 Abgeordneten 

nach der Abstimmung im Rechtsausschuss eingebracht habe, nicht akzeptieren könne. Diesen 

Änderungsanträgen zufolge würden lediglich Registerauszüge und eine kleine Zahl von Verwal-

tungsurkunden von der Apostille und weiteren Formalitäten befreit, was dem Hauptziel des 

Kommissionsvorschlags, dem Abbau unnötiger bürokratischer Hürden, völlig zuwiderlaufe. 

 

Herr Alajos MESZAROS (PPE – SK), der sich im Namen seiner Fraktion äußerte, 

 befürwortete den vom Rechtsausschuss angenommenen Bericht und die vorgeschlagene Verord-

nung, weil sie die Freizügigkeit der Bürger und die Niederlassungsfreiheit fördern und verein-

fachen würde; 

 betonte, dass es notwendig sei, eine gute und wirksame Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaa-

ten im Rahmen des IMI-Systems zu gewährleisten. Dies dürfte das gegenseitige Vertrauen 

zwischen den nationalen Verwaltungen stärken und würde dazu beitragen, Betrugs- und Fäl-

schungsrisiken zu verringern; 

 befürwortete die Einführung mehrsprachiger Formulare. Dies könnte auch die Verwendung von 

Minderheitensprachen fördern.  
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Frau Evelyn REGNER (S&D – AT), die sich im Namen ihrer Fraktion äußerte, 

 dankte dem Berichterstatter für seine Arbeit und wies auf die positiven Auswirkungen hin, 

welche die vorgeschlagene Verordnung für die europäischen Bürger haben könne;  

 machte deutlich, dass die S&D-Fraktion die bestehenden Systeme, die sie nicht in Zweifel 

ziehe, verbessern wolle. Es müsse auf die Angleichung der Standards und auf die Überwindung 

des rein nationalen Denkens hingearbeitet werden; 

 betonte, dass der von einigen Mitgliedern der PPE-Fraktion geäußerte Vorschlag, den Geltungs-

bereich auf die öffentlichen Urkunden zu beschränken, bei denen es sich um Auszüge aus 

öffentlichen Registern handele, nicht akzeptabel sei.  

Frau Alexandra THEIN (ADLE – DE), die sich im Namen ihrer Fraktion äußerte, 

 wies auf die Bedeutung der vorgeschlagenen Verordnung für die Freizügigkeit der Bürger und 

die Rechtsstaatlichkeit in der Union hin; 

 beklagte, dass der Berichterstatter den Geltungsbereich ganz erheblich und zudem in einer 

Weise ausgeweitet habe, dass sie ihm nicht zustimmen könne. Die Kommission habe den Vor-

schlag erst zum jetzigen Zeitpunkt, d.h. am Ende der Legislaturperiode vorgelegt, weil es sich 

um eine schwierige Materie handele, die nicht so einfach sei, wie es der Berichterstatter dar-

stelle. Dies gelte insbesondere für Urkunden, für die es keine Entsprechungen in anderen Mit-

gliedstaaten gebe, da sowohl die verfahrensrechtlichen als auch die materiellrechtlichen Wir-

kungen dieser Urkunden erheblich voneinander abwichen; 

 stellte ferner fest, dass der vorgeschlagene Geltungsbereich nun so weit gefasst sei, dass der Rat 

ihm nicht zustimmen könne und die Verhandlungen mit dem Rat noch nicht einmal aufgenom-

men werden könnten. Wäre der Verordnungsvorschlag auf erreichbare und realistische Ziele 

beschränkt worden, hätte man eine Einigung mit dem Rat erzielen können und die Verordnung 

hätte in Kraft treten können. Das Parlament werde nun seinen Standpunkt annehmen, doch 

werde der Vorschlag anschließend im Rat blockiert und es würden keine weiteren Fortschritte 

erzielt; 

 bat um Unterstützung für die beiden Änderungsanträge (Abänderungen 50 und 51), die sie 

zusammen mit Kollegen aus der PPE-Fraktion eingebracht habe. Ziel der Abänderungen sei es, 

den Geltungsbereich auf Auszüge aus öffentlichen Registern zu beschränken, so dass Urkunden, 

die Grundeigentum und Grundstücksübertragungen betreffen, sowie gesellschaftsrechtliche 

Urkunden ausgeklammert würden; 

 befürwortete mehrsprachige Urkunden, die künftig problemlos verwendet werden könnten, 

wenn es den Mitgliedstaaten gelänge, eine gemeinsame Terminologie zu finden und gemein-

same Muster für derartige Urkunden zu erstellen. 
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Frau Eva LICHTENBERGER (Verts/ALE – AT), die sich im Namen ihrer Fraktion äußerte, 

 befürwortete den vom Rechtsausschuss angenommenen Bericht und die vorgeschlagene Verord-

nung, weil sie die Freizügigkeit der Bürger und die Niederlassungsfreiheit fördern und verein-

fachen würde; 

 wies darauf hin, dass das Problem des Betrugs und der Urkundenfälschung fortbestehen werde, 

betrachtete jedoch die Möglichkeit eines intensiveren und wirksameren Austausches zwischen 

den nationalen Verwaltungen als einen Schritt in die richtige Richtung; 

 betonte, dass ein Gleichgewicht zwischen den Interessen der Bürger mit grenzübergreifenden 

Kontakten oder Geschäftstätigkeiten und der Sicherheit und Echtheit öffentlicher Urkunden 

gefunden werden müsse.  

 

Frau Andrea CSEKOVA (ECR – CZ), die sich im Namen ihrer Fraktion äußerte, 

 befürwortete die Ziele der Verordnung, d.h. den Abbau von Bürokratie und unnötigem Verwal-

tungsaufwand; 

 befürwortete die beiden Änderungsanträge 50 und 51, mit denen der Geltungsbereich auf Aus-

züge aus öffentlichen Personenstandsregistern beschränkt würde, und vertrat die Ansicht, dass 

die Verordnung nicht für andere Urkunden gelten sollte; 

 erklärte, dass eine Vereinfachung mittels Verwendung standardisierter Urkunden hilfreich wäre 

und bereits einen wirklichen Fortschritt darstellen würde. 

 

Herr Jaroslav PASKA (EFD – SK), der sich im Namen seiner Fraktion äußerte, 

 befürwortete eine umfassendere Verwendung mehrsprachiger Formulare für die am häufigsten 

verwendeten Urkunden, wie etwa Auszüge aus Registern zu Geburt, Eheschließung und Tod; 

 stellte fest, dass zur Prüfung der Echtheit von öffentlichen Urkunden aus anderen Mitgliedstaa-

ten ein pragmatischer Ansatz verfolgt werden müsse.  
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III. ABSTIMMUNG 

 

Bei der Abstimmung am 4. Februar 2014 hat das Parlament die 49 Abänderungen des Ausschusses 

(Abänderungen 1-49) angenommen. Weitere Abänderungen wurden nicht angenommen. 

 

Der auf diese Weise geänderte Kommissionsvorschlag und die legislative Entschließung stellen den 

Standpunkt des Parlaments in erster Lesung dar. Der Wortlaut der angenommenen Abänderungen 

und der legislativen Entschließung des Europäischen Parlaments ist in der Anlage wiedergegeben. 

 

____________________ 
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P7_TA-PROV(2014)0054 

Förderung der Freizügigkeit durch die Vereinfachung der Annahme bestimmter 
öffentlicher Urkunden ***I 

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 4. Februar 2014 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Förderung 
der Freizügigkeit von Bürgern und Unternehmen durch die Vereinfachung der Annahme 
bestimmter öffentlicher Urkunden innerhalb der Europäischen Union und zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 (COM(2013)0228 – C7-0111/2013 – 2013/0119(COD)) 
 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(COM(2013)0228), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 sowie Artikel 21 Absatz 2 und Artikel 114 Absatz 1 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der 
Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C7-0111/2013), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– in Kenntnis der vom rumänischen Senat im Rahmen des Protokolls Nr. 2 über die Anwendung 
der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit vorgelegten begründeten 
Stellungnahme, in der geltend gemacht wird, dass der Entwurf eines Gesetzgebungsaktes nicht 
mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar sei, 

– in Kenntnis der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 11. 
Juli 20131, 

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Rechtsausschusses (A7-0017/2014), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission 
sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

1  ABl. C 327 vom 12.11.2013. 
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Abänderung  1 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Die Feststellung der Echtheit 
öffentlicher Urkunden im Verkehr 
zwischen den Mitgliedstaaten ist durch 
verschiedene internationale 
Übereinkommen und Verträge geregelt. 
Diese Übereinkommen und Verträge gehen 
auf die Zeit vor Einführung der 
administrativen und justiziellen 
Zusammenarbeit auf Unionsebene und vor 
Erlass von sektorspezfischen EU-
Regelungen im Zusammenhang mit der 
länderübergreifenden Annahme bestimmter 
öffentlicher Urkunden zurück. Die Bürgern 
sowie Gesellschaften und anderen Arten 
von Unternehmen darin auferlegten 
Formerfordernisse können sehr aufwendig 
sein und sind nicht wirklich geeignet, die 
Annahme öffentlicher Urkunden im 
Verkehr zwischen den Mitgliedstaaten zu 
vereinfachen. 

(4) Die Überprüfung der Richtigkeit 
öffentlicher Urkunden im Verkehr 
zwischen den Mitgliedstaaten ist durch 
verschiedene internationale 
Übereinkommen und Verträge geregelt. 
Diese Übereinkommen und Verträge gehen 
auf die Zeit vor Einführung der 
administrativen und justiziellen 
Zusammenarbeit auf Unionsebene und vor 
Erlass von sektorspezfischen EU-
Regelungen im Zusammenhang mit der 
länderübergreifenden Annahme bestimmter 
öffentlicher Urkunden zurück. Die Bürgern 
sowie Gesellschaften und anderen Arten 
von Unternehmen darin auferlegten 
Formerfordernisse können sehr aufwendig 
sein und sind nicht wirklich geeignet, die 
Annahme öffentlicher Urkunden im 
Verkehr zwischen den Mitgliedstaaten zu 
vereinfachen. 

 

 

Abänderung  2 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 5 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Die vorliegende Verordnung sollte für 
öffentliche Urkunden gelten, die von 
Behörden der Mitgliedstaaten errichtet 
wurden und formelle Beweiskraft besitzen 
bezüglich Geburt, Tod, Namen, 
Eheschließung, eingetragener 
Partnerschaft, Abstammung, Adoption, 
Wohnsitz, Unionsbürgerschaft, 
Staatsangehörigkeit, Grundeigentum, 
Rechtsform und Vertretung einer 
Gesellschaft oder eines sonstigen 

(5) Die vorliegende Verordnung sollte für 
bestimmte öffentliche Urkunden gelten, die 
von Behörden der Mitgliedstaaten errichtet 
wurden und formelle Beweiskraft besitzen. 
Unionsbürger sowie Gesellschaften und 
andere Arten von Unternehmen sollten von 
der vereinfachten Annahme dieser 
öffentlichen Urkunden im Verkehr 
zwischen den Mitgliedstaaten einen 
spürbaren Nutzen haben. Privatschriftliche 
Urkunden sollten aufgrund ihrer 
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Unternehmens, Rechte des geistigen 
Eigentums sowie Vorstrafenfreiheit. 
Unionsbürger sowie Gesellschaften und 
andere Arten von Unternehmen sollten von 
der vereinfachten Annahme dieser 
öffentlichen Urkunden im Verkehr 
zwischen den Mitgliedstaaten einen 
spürbaren Nutzen haben. Privatschriftliche 
Urkunden sollten aufgrund ihrer 
unterschiedlichen Rechtsnatur vom 
Anwendungsbereich dieser Verordnung 
ausgenommen werden. Ebenfalls 
ausgenommen werden sollten von 
Behörden in Drittländern errichtete 
Urkunden. 

unterschiedlichen Rechtsnatur vom 
Anwendungsbereich dieser Verordnung 
ausgenommen werden. Ebenfalls 
ausgenommen werden sollten von 
Behörden in Drittländern errichtete 
Urkunden. Die vorliegende Verordnung 
sollte nicht für Urkunden gelten, die eine 
Vereinbarung zwischen zwei oder mehr 
Parteien enthalten. 

 

Abänderung  3 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Die Verordnung bezweckt keine 
Änderung des materiellen Rechts der 
Mitgliedstaaten in Bezug auf Geburt, Tod, 
Namen, Eheschließung, eingetragene 
Partnerschaft, Abstammung, Adoption, 
Wohnsitz, Unionsbürgerschaft oder 
Staatsangehörigkeit, Grundeigentum, 
Rechtsform und Vertretung einer 
Gesellschaft oder eines sonstigen 
Unternehmens, Rechte des geistigen 
Eigentums sowie Vorstrafenfreiheit. 

(6) Mit dieser Verordnung wird keine 
Änderung des materiellen Rechts der 
Mitgliedstaaten in Bezug auf diverse 
Rechtstatsachen und die Rechtsstellung 
natürlicher oder juristischer Personen 
vorgenommen. Urkunden, die eine 
Vereinbarung zwischen zwei oder mehr 
Parteien enthalten, sollten ausgenommen 
werden. 

 

 

Abänderung  4 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 9 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(9) Es sollten geeignete 
Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, 
um Urkundenbetrug und 

(9) Es sollten geeignete 
Schutzvorkehrungen zur Vorbeugung von 
Urkundenbetrug und Urkundenfälschung 
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Urkundenfälschung im Zusammenhang mit 
dem freien Verkehr öffentlicher Urkunden 
zwischen den Mitgliedstaaten 
vorzubeugen. 

im Zusammenhang mit dem freien Verkehr 
öffentlicher Urkunden zwischen den 
Mitgliedstaaten getroffen werden, um die 
Rechtssicherheit in der Union zu 
gewährleisten. 

 

 

Abänderung  5 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 15 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (15a) Die Kommission sollte möglichst 
bald mit der Übersetzung der 
Standardformulierungen in öffentlichen 
Urkunden, die in den Mitgliedstaaten 
allgemein verwendet werden, beginnen, 
um ihren grenzüberschreitenden Verkehr 
weiter zu erleichtern. Solche 
Übersetzungen könnten dann wie bei der 
für Ausweise schon in Benutzung 
befindlichen Datenbank PRADO sowohl 
der Öffentlichkeit als auch den Behörden 
zur Verfügung gestellt werden, um 
Missverständnissen vorzubeugen und die 
Kommunikation zu erleichtern. In vielen 
Fällen werden sie auch die Verwendung 
des Systems IMI für die Kommunikation 
zwischen Zentralbehörden in 
Zweifelsfällen beschleunigen. 

 

Abänderung  6 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 16 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(16) Es sollten mehrsprachige EU-
Formulare in allen Amtssprachen zu 
Geburt, Tod, Eheschließung, 
eingetragener Partnerschaft sowie 
Rechtsform und Vertretung einer 
Gesellschaft oder eines sonstigen 

(16) Es sollten mehrsprachige EU-
Formulare in allen Amtssprachen zu 
diversen Rechtstatsachen und der 
Rechtsstellung natürlicher oder 
juristischer Personen eingeführt werden, 
um Unionsbürgern sowie Gesellschaften 
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Unternehmens eingeführt werden, um 
Unionsbürgern sowie Gesellschaften und 
anderen Arten von Unternehmen 
gegebenenfalls die Vorlage von 
Übersetzungen zu ersparen. 

und anderen Arten von Unternehmen 
gegebenenfalls die Vorlage von 
Übersetzungen zu ersparen. 

 

Abänderung  7 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 17 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(17) Die mehrsprachigen EU-Formulare 
sollten Bürgern sowie Gesellschaften und 
sonstigen Unternehmen, die Anspruch auf 
Erhalt der entsprechenden im 
Ausstellungsmitgliedstaat üblichen 
öffentlichen Urkunde haben, unter 
denselben Bedingungen auf deren Wunsch 
hin ausgestellt werden. Die EU-Formulare 
sollten dieselbe formelle Beweiskraft 
besitzen wie die entsprechenden, von den 
Behörden des Ausstellungsmitgliedstaats 
errichteten eigenen öffentlichen Urkunden, 
wobei die Bürger und Gesellschaften oder 
sonstigen Unternehmen jeweils die Wahl 
zwischen den EU-Formularen und den 
entsprechenden einzelstaatlichen Urkunden 
haben sollen. Die mehrsprachigen EU-
Formulare sollten in den 
Vorlagemitgliedstaaten keine 
Rechtswirkungen entfalten, die sich auf 
eine Anerkennung ihres Inhalts beziehen. 
Die Kommission sollte unter Mitwirkung 
der Zentralbehörden eine ausführliche 
Anleitung zu den EU-Formularen 
erarbeiten. 

(17) Die mehrsprachigen EU-Formulare 
sollten Bürgern sowie Gesellschaften und 
sonstigen Unternehmen, die Anspruch auf 
Erhalt einer öffentlichen Urkunde des 
Ausstellungsmitgliedstaats als Nachweis 
für die darin genannten Rechtstatsachen 
und -geschäfte haben, auf deren Wunsch 
hin unter denselben Bedingungen 
ausgestellt werden. Die EU-Formulare 
sollten dieselbe formelle Beweiskraft 
besitzen wie die entsprechenden, von den 
Behörden des Ausstellungsmitgliedstaats 
errichteten eigenen öffentlichen Urkunden, 
wobei die Bürger und Gesellschaften oder 
sonstigen Unternehmen jeweils die Wahl 
zwischen den EU-Formularen und den 
entsprechenden einzelstaatlichen Urkunden 
haben sollen. Die mehrsprachigen EU-
Formulare sollten in den 
Vorlagemitgliedstaaten keine 
Rechtswirkungen entfalten, die sich auf 
eine Anerkennung ihres Inhalts beziehen. 
Die Kommission sollte unter Mitwirkung 
der Zentralbehörden eine ausführliche 
Anleitung zu den EU-Formularen 
erarbeiten. 

 

Abänderung  8 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 21 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 
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 (21a) Da die Organe, Einrichtungen und 
sonstigen Stellen der Union sowie die 
Europäischen Schulen zunehmend auch 
eine direkt verwaltende Rolle 
wahrzunehmen haben, sollten sie bei der 
Errichtung und Annahme öffentlicher 
Urkunden den Behörden der 
Mitgliedstaaten gleichgestellt werden. 

 

Abänderung  9 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Sie führt außerdem mehrsprachige 
Formulare zu Geburt, Tod, 
Eheschließung, eingetragener 
Partnerschaft sowie Rechtsform und 
Vertretung einer Gesellschaft oder eines 
sonstigen Unternehmens ein. 

Sie führt außerdem mehrsprachige EU-
Formulare zu Rechtstatsachen und der 
Rechtsstellung natürlicher oder 
juristischer Personen ein. 

 

 

 

Abänderung  11 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Nummer 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) „öffentliche Urkunden“ von Behörden 
eines Mitgliedstaats ausgestellte Urkunden, 
die formelle Beweiskraft besitzen in Bezug 
auf 

(1) „öffentliche Urkunden“ von Behörden 
eines Mitgliedstaats oder von 
Unionsbehörden ausgestellte Urkunden, 
einschließlich mehrsprachige EU-
Formulare gemäß Artikel 11, die formelle 
Beweiskraft besitzen in Bezug auf 

a) Geburt a) Identität einer natürlichen Person; 

b) Tod b) Unterschrift einer natürlichen Person; 

c) Namen c) Personenstand und 
Verwandtschaftsbeziehungen einer 
natürlichen Person; 
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d) Ehe und eingetragene Partnerschaft  

e) Abstammung  

f) Adoption  

g) Wohnsitz g) Wohnsitz; 

 ga) Bürgerrechte und Wahlrecht; 
 gb) Einwanderungsstatus; 
 gc) Qualifikationen sowie Schul- und 

Weiterbildungszeugnisse; 
 gd) Gesundheit einschließlich amtlich 

anerkannte Behinderung; 
 ge) die Erlaubnis, Land-, Luft- und 

Wasserfahrzeuge zu führen oder zu 
bedienen; 

h) Unionsbürgerschaft und 
Staatsangehörigkeit 

h) Unionsbürgerschaft und 
Staatsangehörigkeit; 

i) Grundeigentum i) Grundeigentum; 

j) Rechtsform und Vertretung einer 
Gesellschaft oder eines sonstigen 
Unternehmens 

j) Rechtsform und Vertretung einer 
Gesellschaft oder eines sonstigen 
Unternehmens; 

 ja) Rechtsform und Vertretung sonstiger 
juristischer Personen; 

 jb) Steuerverpflichtungen und -status 
einer natürlichen oder juristischen 
Person; 

 jc) Steuer- und Zollstatus eines 
Vermögens; 

 jd) sozialversicherungsrechtliche 
Ansprüche jedweder Art; 

k) Rechte des geistigen Eigentums k) Rechte des geistigen Eigentums; 

l) Vorstrafenfreiheit. l) Vorstrafenfreiheit bzw. Einträge in 
Vorstrafenregistern. 

 

Abänderung  12 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Nummer 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) „Behörde“ eine Behörde eines 
Mitgliedstaats oder mittels eines Rechts- 

(2) „Behörde“ eine Behörde eines 
Mitgliedstaats oder eine mittels eines 
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oder Verwaltungsakts mit der 
Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben 
betraute Stelle; 

Rechts- oder Verwaltungsakts mit der 
Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben 
betraute Stelle einschließlich Gerichte 
oder Notare, die öffentliche Urkunden 
gemäß Nummer 1 ausstellen, oder eine 
Unionsbehörde; 

 

Abänderung  13 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Nummer 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) „Unionsbehörden“ Organe, 
Einrichtungen oder sonstige Stellen der 
Union sowie Europäische Schulen; 

 

Abänderung  14 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Nummer 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) „ähnliche Förmlichkeit“ die 
Anbringung des im Haager 
Übereinkommen von 1961 zur Befreiung 
ausländischer öffentlicher Urkunden von 
der Legalisation vorgesehenen 
Echtheitszeichens; 

(4) „Apostille“ die Anbringung des im 
Haager Übereinkommen von 1961 zur 
Befreiung ausländischer öffentlicher 
Urkunden von der Legalisation 
vorgesehenen Echtheitszeichens; 

 (Dieser Abänderung gilt für den gesamten 
Text; falls er angenommen wird, müssen im 
gesamten Text Anpassungen vorgenommen 
werden.) 

Abänderung  15 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Öffentliche Urkunden sind von jedweder 
Legalisation und ähnlichen Förmlichkeit 

Behörden nehmen ihnen vorgelegte 
öffentliche Urkunden, die von Behörden 

 
5905/14  mp/MT/mh 14 
 DPG   DE 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=14298&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:5905/14;Nr:5905;Year:14&comp=5905%7C2014%7C


befreit. eines anderen Mitgliedstaats oder von 
Unionsbehörden ausgestellt wurden, ohne 
Legalisation oder Apostille an. 

 

Abänderung  16 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Behörden verlangen nicht, dass 
gleichzeitig mit dem Original einer von 
den Behörden eines anderen Mitgliedstaats 
ausgestellten öffentlichen Urkunde eine 
beglaubigte Kopie hiervon vorgelegt wird. 

1. Die Behörden nehmen anstelle des 
Originals einer von den Behörden eines 
anderen Mitgliedstaats oder von 
Unionsbehörden ausgestellten öffentlichen 
Urkunde eine beglaubigte oder 
unbeglaubigte Kopie hiervon an. 

 

Abänderung  17 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Wird das Original einer von den 
Behörden eines Mitgliedstaats 
ausgestellten öffentlichen Urkunde 
zusammen mit einer Kopie hiervon 
vorgelegt, nehmen die Behörden der 
anderen Mitgliedstaaten eine solche 
Kopie ohne Beglaubigung an. 

2. Hegt eine Behörde in einem 
bestimmten Fall berechtigte Zweifel an 
der Echtheit einer ihr vorgelegten 
unbeglaubigten Kopie einer von den 
Behörden eines anderen Mitgliedstaats 
oder von Unionsbehörden ausgestellten 
öffentlichen Urkunde, kann sie die 
Vorlage des Originals oder einer 
beglaubigten Kopie dieser Urkunde nach 
Wahl des Vorlegenden verlangen. 

 Wird eine unbeglaubigte Kopie einer 
solchen öffentlichen Urkunde im 
Hinblick auf eine Eintragung einer 
Rechtstatsache oder eines Rechtsgeschäfts 
in ein öffentliches Register vorgelegt, für 
deren Richtigkeit eine öffentliche 
finanzielle Haftung besteht, darf die 
betroffene Behörde auch in Abwesenheit 
berechtigter Zweifel an der Echtheit der 
Kopie die Vorlage des Originals oder 
einer beglaubigten Kopie dieser Urkunde 
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nach Wahl des Vorlegenden verlangen. 
 

 

Abänderung  18 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Behörden nehmen nicht beglaubigte 
Übersetzungen von durch die Behörden 
anderer Mitgliedstaaten ausgestellten 
öffentlichen Urkunden an. 

1. Die Behörden nehmen nicht beglaubigte 
Übersetzungen von durch die Behörden 
anderer Mitgliedstaaten oder 
Unionsbehörden ausgestellten öffentlichen 
Urkunden an. 

 1a. Abweichend von Absatz 1 können die 
Behörden verlangen, dass bestimmte 
öffentliche Urkunden gemäß Artikel 3 
Absatz 1 Buchstaben i, j und ja, die keine 
mehrsprachigen EU-Formulare sind, 
zusammen mit einer beglaubigten 
Übersetzung davon vorgelegt werden. 

2. Hegt eine Behörde in einem bestimmten 
Fall berechtigte Zweifel an der Richtigkeit 
oder Qualität der Übersetzung einer ihr 
vorgelegten öffentlichen Urkunde, kann sie 
eine beglaubigte Übersetzung dieser 
Urkunde anfordern. In diesem Fall nimmt 
die Behörde die in anderen 
Mitgliedstaaten angefertigte beglaubigte 
Übersetzung an. 

2. Hegt eine Behörde in einem bestimmten 
Fall berechtigte Zweifel an der Richtigkeit 
oder Qualität der Übersetzung einer ihr 
vorgelegten öffentlichen Urkunde, kann sie 
eine beglaubigte oder amtliche 
Übersetzung dieser Urkunde anfertigen 
lassen. Bestehen zwischen der 
Übersetzung und der von der Behörde 
veranlassten beglaubigten oder amtlichen 
Übersetzung erhebliche Unterschiede, 
d. h. ist die Übersetzung unvollständig, 
unverständlich oder irreführend, kann die 
Behörde die Erstattung der Kosten der 
Übersetzung durch den Vorlegenden 
verlangen. 

 2a. Die Behörden nehmen in anderen 
Mitgliedstaaten angefertigte beglaubigte 
Übersetzungen an. 

Abänderung  19 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Hegen die Behörden eines 
Mitgliedstaats, in dem eine öffentliche 
Urkunde oder eine beglaubigte Kopie 
hiervon vorgelegt wird, berechtigte Zweifel 
an ihrer Echtheit, können sie, wenn sich 
diese Zweifel nicht auf andere Weise 
ausräumen lassen, direkt über das 
Binnenmarkt-Informationssystem nach 
Artikel 8 oder über die Zentralbehörde 
ihres Mitgliedstaats ein Auskunftsersuchen 
an die zuständigen Behörden des 
Mitgliedstaats richten, in dem die Urkunde 
oder die beglaubigte Kopie ausgestellt 
wurden. 

1. Hegen die Behörden eines 
Mitgliedstaats, in dem eine öffentliche 
Urkunde oder eine beglaubigte oder 
unbeglaubigte Kopie hiervon vorgelegt 
wird, aufgrund einer sorgfältigen und 
objektiven Prüfung berechtigte Zweifel an 
der Echtheit der öffentlichen Urkunde, 
können sie direkt über das Binnenmarkt-
Informationssystem nach Artikel 8 oder 
über die Zentralbehörde ihres 
Mitgliedstaats ein Auskunftsersuchen an 
die zuständigen Behörden des 
Mitgliedstaats richten, in dem die Urkunde 
ausgestellt wurde. 

 

 

Abänderung  20 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 2 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die berechtigten Zweifel nach Absatz 1 
können sich insbesondere beziehen auf 

2. Die berechtigten Zweifel auf der 
Grundlage einer sorgfältigen und 
objektiven Prüfung nach Absatz 1 können 
sich insbesondere beziehen auf 

 

 

Abänderung  21 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Den Auskunftsersuchen ist eine 
eingescannte Kopie der betreffenden 
öffentlichen Urkunde oder der 
beglaubigten Kopie hiervon beizufügen. 
Auskunftsersuchen und die dazugehörigen 
Antworten sind von jedweden Steuern, 

4. Den Auskunftsersuchen ist eine Kopie 
der betreffenden öffentlichen Urkunde oder 
der beglaubigten Kopie hiervon 
beizufügen. Auskunftsersuchen und die 
dazugehörigen Antworten sind von 
jedweden Steuern, Abgaben und Gebühren 
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Abgaben und Gebühren befreit. befreit. 

 

 

Abänderung  22 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 5 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Die Behörden antworten auf ein 
Auskunftsersuchen innerhalb kürzester 
Frist, auf jeden Fall jedoch binnen eines 
Monats. 

5. Die Behörden antworten auf ein 
Auskunftsersuchen innerhalb kürzester 
Frist, auf jeden Fall jedoch binnen eines 
Monats. Antworten die Behörden nicht, so 
bedeutet dies, dass die Echtheit der 
öffentlichen Urkunde oder der 
beglaubigten Kopie bestätigt wurde. 

 

Abänderung  23 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6. Wird in der Antwort der Behörden auf 
ein Auskunftsersuchen die Echtheit der 
öffentlichen Urkunde oder ihrer 
beglaubigten Kopie nicht bestätigt, muss 
die Behörde sie nicht annehmen. 

6. Wird in der Antwort der Behörden auf 
ein Auskunftsersuchen die Echtheit der 
öffentlichen Urkunde nicht bestätigt, muss 
die Behörde sie oder ihre Kopie nicht 
annehmen. 

 

 

Abänderung  24 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die Kommission sorgt dafür, dass das 
Binnenmarkt-Informationssystem die 
technischen und personellen 
Anforderungen für den 
Informationsaustausch gemäß Artikel 7 
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erfüllt. 
 

Abänderung  25 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission nach Maßgabe von 
Artikel 20 den Namen der von ihnen 
benannten Zentralbehörde(n) sowie deren 
Kontaktangaben. 

entfällt 

 

 

Abänderung  26 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Mehrsprachige Formulare zu Geburt, Tod, 
Eheschließung, eingetragener 

Partnerschaft sowie Rechtsform und 
Vertretung einer Gesellschaft oder eines 

sonstigen Unternehmens 

Mehrsprachige EU-Formulare zu 
Rechtstatsachen und der Rechtsstellung 
natürlicher oder juristischer Personen 

Mit dieser Verordnung werden 
mehrsprachige EU-Formulare zu Geburt, 
Tod, Eheschließung, eingetragener 
Partnerschaft sowie Rechtsform und 
Vertretung einer Gesellschaft oder eines 
sonstigen Unternehmens festgelegt. 

Mit dieser Verordnung werden 
mehrsprachige EU-Formulare zu 
Rechtstatsachen und der Rechtsstellung 
natürlicher oder juristischer Personen 
festgelegt. 

Die mehrsprachigen EU-Formulare sind als 
Anhänge beigefügt. 

Die mehrsprachigen EU-Formulare sind als 
Anhänge beigefügt. 

 

Abänderung  27 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 2 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die mehrsprachigen EU-Formulare 
werden Bürgern und Gesellschaften oder 
sonstigen Unternehmen, die Anspruch auf 
Erhalt der entsprechenden im 
Ausstellungsmitgliedstaat üblichen 
öffentlichen Urkunde haben, unter 
denselben Bedingungen auf deren Wunsch 
hin ausgestellt. 

2. Die mehrsprachigen EU-Formulare 
werden Bürgern und Gesellschaften oder 
sonstigen Unternehmen, die Anspruch auf 
Erhalt der entsprechenden im 
Ausstellungsmitgliedstaat üblichen 
öffentlichen Urkunde haben, unter 
denselben Bedingungen auf deren Wunsch 
hin ausgestellt. Die Gebühr für die 
Ausstellung eines EU-Formulars darf 
nicht höher sein als die Gebühr für die 
Ausstellung der entsprechenden im 
betroffenen Mitgliedstaat üblichen 
öffentlichen Urkunde. 

Abänderung  28 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Behörden eines Mitgliedstaats 
müssen ein mehrsprachiges EU-Formular 
ausstellen, wenn in diesem Mitgliedstaat 
eine entsprechende öffentliche Urkunde 
existiert. Die Ausstellung mehrsprachiger 
EU-Formulare erfolgt unabhängig von der 
Bezeichnung der entsprechenden 
öffentlichen Urkunde in diesem 
Mitgliedstaat. 

3. Die Behörden eines Mitgliedstaats 
müssen ein mehrsprachiges EU-Formular 
ausstellen, wenn in diesem Mitgliedstaat 
eine Behörde existiert, die in der Lage ist, 
die Richtigkeit der jeweiligen 
Informationen zu bestätigen. Die 
Ausstellung mehrsprachiger EU-Formulare 
erfolgt unabhängig von der Bezeichnung 
der entsprechenden öffentlichen Urkunde 
in diesem Mitgliedstaat. 

Abänderung  29 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 3 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Die Mitgliedstaaten unterrichten die 
Kommission im Hinblick auf jedes 
mehrsprachige EU-Formular, welche 
Behörde für die Ausstellung zuständig ist. 
Sie unterrichten die Kommission 
gegebenenfalls, welche Formulare gemäß 
Absatz 3 nicht ausgestellt werden können. 
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Sie unterrichten die Kommission, sobald 
sich diesbezüglich Änderungen ergeben. 

 Die Kommission stellt der Öffentlichkeit 
die übermittelten Informationen auf 
geeignete Weise zur Verfügung. 

 

Abänderung  30 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Unbeschadet Absatz 1 entfalten die 
mehrsprachigen EU-Formulare bei 
Vorlage in einem anderen Mitgliedstaat 
als dem Ausstellungsmitgliedstaat 
keinerlei Rechtswirkung bezüglich der 
Anerkennung ihres Inhalts. 

entfällt 

 

Abänderung  31 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die mehrsprachigen EU-Formulare 
werden von den Behörden der 
Mitgliedstaaten, in denen sie vorgelegt 
werden, ohne Legalisation oder ähnliche 
Förmlichkeit angenommen. 

3. Die mehrsprachigen EU-Formulare 
werden von den Behörden der 
Mitgliedstaaten, in denen sie vorgelegt 
werden, ohne eine Übersetzung ihrer 
Inhalte angenommen. 

 

Abänderung  32 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 16 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Diese Verordnung hindert nicht die 
Anwendung von Unionsrecht, das 
Vorschriften zur Legalisation, zu einer 
ähnlichen Förmlichkeit oder zu sonstigen 

1. Diese Verordnung hindert nicht die 
Anwendung von Unionsrecht, das in 
Bezug auf Einzelbereiche spezielle 
Vorschriften zur Legalisation, zur Apostille 
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Formalitäten enthält, sondern ergänzt es. oder zu sonstigen Formalitäten enthält. 

Abänderung  33 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 20 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission gemäß Artikel 9 Absatz 3 bis 
[…]21 den Namen der von ihnen benannten 
Zentralbehörde(n) und deren 
Kontaktangaben. Die Mitgliedstaaten 
unterrichten die Kommission, sobald sich 
diesbezüglich Änderungen ergeben. 

Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission bis zum […]21 den Namen der 
von ihnen benannten Zentralbehörde(n) 
und deren Kontaktangaben. Die 
Mitgliedstaaten unterrichten die 
Kommission, sobald sich diesbezüglich 
Änderungen ergeben. 

_______ ________ 
21 Bitte Datum einfügen: sechs Monate 
nach Geltungsbeginn dieser Verordnung. 

21 Bitte Datum einfügen: sechs Monate 
nach Geltungsbeginn dieser Verordnung. 

 

Abänderung  34 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 21 – Absatz 1 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) ob eine Ausweitung des 
Anwendungsbereichs dieser Verordnung 
auf andere öffentliche Urkunden als die 
in Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben a bis l 
genannten Kategorien geboten ist; 

a) ob eine Ausweitung des 
Anwendungsbereichs dieser Verordnung 
auf weitere Dokumente geboten ist; 

 

Abänderung  35 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 21 – Absatz 1 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) ob mehrsprachige EU-Formulare für die 
Ausstellung öffentlicher Urkunden in 
Bezug auf Namen, Abstammung, 
Adoption, Wohnsitz, Unionsbürgerschaft 
und Staatsangehörigkeit, Grundeigentum, 

b) ob weitere mehrsprachige EU-
Formulare eingeführt werden sollten; 
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Rechte des geistigen Eigentums sowie 
Vorstrafenfreiheit eingeführt werden 
sollten; 

Abänderung  36 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 21 – Absatz 1 – Buchstabe c 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) ob im Falle einer Ausweitung des 
Anwendungsbereichs nach Maßgabe von 
Buchstabe a mehrsprachige EU-
Formulare für sonstige Kategorien von 
öffentlichen Urkunden eingeführt werden 
sollten. 

c) ob die Ausnahmeregelung gemäß 
Artikel 6 Absatz 1a gestrichen werden 
sollte. 

 

 

Abänderung  37 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I a (neu) 
 

Anhang Ia 

MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR 

NAME 
 

Artikel 11 der Verordnung (EU) Nr. [Nummer dieser Verordnung einfügen]  

 

 

 
1 MITGLIEDSTAAT: 2 AUSSTELLUNGSBEHÖRDE 
3  

MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR – NAME 

 

4 NAME 
5 VORNAME(N) 
6 TAG UND ORT DER GEBURT  Ta     Mo       Ja 

 |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
7 GESCHLECHT 
8 TAG DER AUSSTELLUNG,  Ta     Mo       Ja 

UNTERSCHRIFT, SIEGEL |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
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Rechtlicher Hinweis: Dieses mehrsprachige EU-Formular wird Ihnen von den Behörden des 

Ausstellungsmitgliedstaats auf Verlangen alternativ zu der in diesem Mitgliedstaat gebräuchlichen öffentlichen 

Urkunde ausgestellt. Sie können sich von den Behörden des Ausstellungsmitgliedstaats jedoch nach wie vor auch die 

entsprechende nationale Urkunde ausstellen lassen. Das EU-Formular hat dieselbe formelle Beweiskraft wie die 

entsprechende landesübliche Urkunde des Ausstellungsmitgliedstaats, lässt aber das diesbezügliche materielle Recht 

des Mitgliedstaats unberührt. 

 

SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR 

- Ta: Tag / Day / Jour / 
 

- 

H  
- 

 
- M: Männlich  

 

Mies / Manligt 

-  
 

 

1 

-

 

2 

 

 

3 E / 
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-

-

-

– -  

4  / 

 

5  -E 

- -

 

 

6 

-

–

- –

–

 

7 

 

8 
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-

 

 

Abänderung  38 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I b (neu) 
 

Anhang Ib 

MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR 

ABSTAMMUNG 
 

Artikel 11 der Verordnung (EU) Nr. [Nummer dieser Verordnung einfügen]  

 

 

 
1 MITGLIEDSTAAT: 2 AUSSTELLUNGSBEHÖRDE 
 

3 

 

MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR – ABSTAMMUNG 

 

4 NAME 
5 VORNAME(N) 
6 TAG UND ORT DER GEBURT  Ta     Mo       Ja 

 |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
7 GESCHLECHT 
 8 ELTERNTEIL 1 9 ELTERNTEIL 2 
4 NAME   

5 VORNAME(N)   

10 TAG DER AUSSTELLUNG,  Ta     Mo       Ja 
UNTERSCHRIFT, SIEGEL |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
 

 

Rechtlicher Hinweis: Dieses mehrsprachige EU-Formular wird Ihnen von den Behörden des 

Ausstellungsmitgliedstaats auf Verlangen alternativ zu der in diesem Mitgliedstaat gebräuchlichen öffentlichen 

Urkunde ausgestellt. Sie können sich von den Behörden des Ausstellungsmitgliedstaats jedoch nach wie vor auch die 

entsprechende nationale Urkunde ausstellen lassen. Das EU-Formular hat dieselbe formelle Beweiskraft wie die 
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entsprechende landesübliche Urkunde des Ausstellungsmitgliedstaats, lässt aber das diesbezügliche materielle Recht 

des Mitgliedstaats unberührt. 

ZEICHEN / SYMBOLS / SYM  

SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR 

-  

 
- 

Hónap / Xahar / maand /  
- 

 
- M: Männlich / Masculine / Masculin  

 

Mies / Manligt 

-  
 

 

1 

-

 

2 

 

3 - 

  

-
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- -

– -

 

4  /  

 

5  -E 

- -

 

 

6 

-

–

- –

–

 

7 

 

8  /  

 

9  /  
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10 

 

-

 

 

Abänderung  39 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I c (neu) 
 

Anhang Ic 

MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR 

ADOPTION 
 

Artikel 11 der Verordnung (EU) Nr. [Nummer dieser Verordnung einfügen]  

 

 

 
1 MITGLIEDSTAAT: 2 AUSSTELLUNGSBEHÖRDE 
 

3 

 

MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR – ADOPTION 

 

4 TAG DER ADOPTION   Ta     Mo       Ja 
 |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 

5 NAME 
6 VORNAME(N) 
7 TAG UND ORT DER GEBURT  Ta     Mo       Ja 

 |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
8 GESCHLECHT 
 9 ELTERNTEIL 1 10 ELTERNTEIL 2 
5 NAME   
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6 VORNAME(N)   

11 TAG DER AUSSTELLUNG,  Ta     Mo       Ja 
UNTERSCHRIFT, SIEGEL |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
 

 

Rechtlicher Hinweis: Dieses mehrsprachige EU-Formular wird Ihnen von den Behörden des 

Ausstellungsmitgliedstaats auf Verlangen alternativ zu der in diesem Mitgliedstaat gebräuchlichen öffentlichen 

Urkunde ausgestellt. Sie können sich von den Behörden des Ausstellungsmitgliedstaats jedoch nach wie vor auch die 

entsprechende nationale Urkunde ausstellen lassen. Das EU-Formular hat dieselbe formelle Beweiskraft wie die 

entsprechende landesübliche Urkunde des Ausstellungsmitgliedstaats, lässt aber das diesbezügliche materielle Recht 

des Mitgliedstaats unberührt. 

 

SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR 

- 

 
- 

 
- 

 
-  

  

Mies / Manligt 

-  
 

 

1 

-

 

2 
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3 

  

-

 

- -

– 

-  

4  

 

-

 

5  / 

 

6  -E 

- -
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7 

-

–

- –

–

 

8 

 

9  /  

 

10  /  

 

11 

 

-
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Abänderung  40 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II a (neu) 

Anhang II a 

MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR ZUR BESTÄTIGUNG 

DER LEDIGKEIT 
 

Artikel 11 der Verordnung (EU) Nr. [Nummer dieser Verordnung einfügen] 

 

 
1 MITGLIEDSTAAT: 2 AUSSTELLUNGSBEHÖRDE 
 

3 

 

MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR ZUR BESTÄTIGUNG DER LEDIGKEIT 

 

4 NAME  

5 VORNAME(N)  

6 GESCHLECHT  

7 TAG UND ORT DER GEBURT  Ta   Mo     Ja 

|_|_| |_|_| |_|_|_|_| 

  

 

8 TAG DER AUSSTELLUNG,   Ta   Mo     Ja 
UNTERSCHRIFT, SIEGEL |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
 

 

Rechtlicher Hinweis: Dieses mehrsprachige EU-Formular wird Ihnen von den Behörden des 

Ausstellungsmitgliedstaats auf Verlangen alternativ zu der in diesem Mitgliedstaat gebräuchlichen öffentlichen 

Urkunde ausgestellt. Sie können sich von den Behörden des Ausstellungsmitgliedstaats jedoch nach wie vor auch die 

entsprechende nationale Urkunde ausstellen lassen. Das EU-Formular hat dieselbe formelle Beweiskraft wie die 

entsprechende landesübliche Urkunde des Ausstellungsmitgliedstaats, lässt aber das diesbezügliche materielle Recht 

des Mitgliedstaats unberührt. 

 

SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR 

- Ta: 

 
- 

H  
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- 

 
- M: Männlich  

 

Mies / Manligt 

-  

 

1 

-

 

2 

 

 

3 -MAR

  / 

-

 

/ 

 

-

-
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4  / 

 

5  -E 

- -

 

 

6 

 

7 

-

–

- –

–

 

8 

 

-
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Abänderung  41 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Spalte 5 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

EHEPARTNER A EHEPARTNER A/EHEMANN 

 
 

Abänderung  42 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Spalte 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

EHEPARTNER B EHEPARTNER B/EHEFRAU 

 
 

Abänderung  43 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III a (neu) 
 

Anhang IIIa 

MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR 

SCHEIDUNG 
 

Artikel 11 der Verordnung (EU) Nr. [Nummer dieser Verordnung einfügen]  

  

 

 
1 MITGLIEDSTAAT: 2 AUSSTELLUNGSBEHÖRDE  
 

3 

 

MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR – SCHEIDUNG 

 

4 TAG UND ORT DER SCHEIDUNG  Ta     Mo       Ja 
 |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
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 5 EHEPARTNER A 6 EHEPARTNER B 
7 NAME VOR DER SCHEIDUNG   

8 VORNAME(N)   

9 GESCHLECHT   

10 TAG UND ORT DER GEBURT  Ta     Mo       Ja 

|_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
 Ta     Mo       Ja 

|_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
11 NAME NACH DER SCHEIDUNG   

12 ORT DES GEWÖHNLICHEN AUFENTHALTS 

 

 

  

13 ANDERE ANGABEN AUS DEM EINTRAG 

 

 

 

 

 

14 TAG DER AUSSTELLUNG,  Ta     Mo       Ja 
UNTERSCHRIFT, SIEGEL |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
 

 

Rechtlicher Hinweis: Dieses mehrsprachige EU-Formular wird Ihnen von den Behörden des 

Ausstellungsmitgliedstaats auf Verlangen alternativ zu der in diesem Mitgliedstaat gebräuchlichen öffentlichen 

Urkunde ausgestellt. Sie können sich von den Behörden des Ausstellungsmitgliedstaats jedoch nach wie vor auch die 

entsprechende nationale Urkunde ausstellen lassen. Das EU-Formular hat dieselbe formelle Beweiskraft wie die 

entsprechende landesübliche Urkunde des Ausstellungsmitgliedstaats, lässt aber das diesbezügliche materielle Recht 

des Mitgliedstaats unberührt. 

ZEICHEN / S  

SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR 

- Ta: Tag / Day 

 
- 

Hónap / Xaha  
- 

 
- M: Männlich / Masculine  

 

Mies / Manligt 

-  
 

 
5905/14  mp/MT/mh 37 
 DPG   DE 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=14298&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%206;Code:A;Nr:6&comp=6%7C%7CA
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=14298&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%206;Code:A;Nr:6&comp=6%7C%7CA
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=14298&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%206;Code:A;Nr:6&comp=6%7C%7CA
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=14298&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:5905/14;Nr:5905;Year:14&comp=5905%7C2014%7C


 

-  
 

 

- Epa: Eingetragene Partnerschaft / Registered Partnership / Partenariat enregistr  
 

 

 

 

înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / 

Registrerat partnerskap 

- Tre: Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / Legal separation / Séparation de corps /  
 / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu /   / Scaradh 

 

Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de 

 

- Sch: Scheidung / Divorce / Divorce /  / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus /  / 
 

onske zveze / Avioero / Skilsmässa 

- Ne: Nichtigerklärung / Annulment / Annulation /   
  

 

/ Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering 

- T: Tod / Death / Décès /   ve / 
 

- Tm: Tod des Ehemanns / Death of the husband / Décès du mari /    / Defunción del 
urm (M) /     

-  
 

/ Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall 

- Tf: Tod der Ehefrau / Death of the Wife / Décès de la femme /    / Defunción de 
    

-mara / 

 

 

 

1 MEMBER STATE / ÉT
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-

 

2 

 

ET 

3 

  

-

-

-

– -

 

4  

-
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5  

-

 

6  

-

 

7   

-

-

 

8  -E 

- -

 

 

9 

 

10 

-

–

- –

–

 

11  
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-

 

12  / 

 

13  

-

 

14 

 

-
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Abänderung  44 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV a (neu) 
 

Anhang IVa 

MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR 

AUFHEBUNG EINER EINGETRAGENEN PARTNERSCHAFT 
 

Artikel 11 der Verordnung (EU) Nr. [Nummer dieser Verordnung einfügen]  

  

 

 
1 MITGLIEDSTAAT: 2 AUSSTELLUNGSBEHÖRDE 
 

3 

 

MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR – AUFHEBUNG EINER EINGETRAGENEN PARTNERSCHAFT 

 

4 TAG UND ORT DER AUFHEBUNG  Ta     Mo       Ja 
 |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 

 5 PARTNER A 6 PARTNER B 
7 NAME VOR DER AUFHEBUNG   

8 VORNAME(N)   

9 GESCHLECHT   

10 TAG UND ORT DER GEBURT  Ta     Mo       Ja 

|_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
 Ta     Mo       Ja 

|_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
11 NAME NACH DER AUFHEBUNG   

12 ORT DES GEWÖHNLICHEN AUFENTHALTS 

 

 

  

13 ANDERE ANGABEN AUS DEM EINTRAG 

 

 

 

 

 

14 TAG DER AUSSTELLUNG,  Ta     Mo       Ja 
UNTERSCHRIFT, SIEGEL |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
 

 

Rechtlicher Hinweis: Dieses mehrsprachige EU-Formular wird Ihnen von den Behörden des 

Ausstellungsmitgliedstaats auf Verlangen alternativ zu der in diesem Mitgliedstaat gebräuchlichen öffentlichen 

Urkunde ausgestellt. Sie können sich von den Behörden des Ausstellungsmitgliedstaats jedoch nach wie vor auch die 

entsprechende nationale Urkunde ausstellen lassen. Das EU-Formular hat dieselbe formelle Beweiskraft wie die 
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entsprechende landesübliche Urkunde des Ausstellungsmitgliedstaats, lässt aber das diesbezügliche materielle Recht 

des Mitgliedstaats unberührt. 

 / SYMBOLY / SYMBOLER / 

SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR 

- 

 
- 

 
- 

 
-  

 

Mies / Manligt 

-  
/ F  

 

-  
 

 

-  
 

 

 

 

înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / 

Registrerat partnerskap 

- Tre: Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / Legal separation / Séparation de corps /  
 / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu /   / Scaradh 

 

Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de 

 

- Sch: Scheidung / Divorce / Divorce /  / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus /  / 
 

 

- Ne: Nichtigerklärung / Annulment / Annulation /   
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nietigverklaring / anulowanie / Anulação 

/ Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering 

- T: Tod / Death / Décès /    
n / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall 

 

1 

-

 

2 

 

3 

  

 

-

 -

-
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– 

-

 

4  

-

 

 

5   

/  

A 

6  

 

7  

-
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E 

 

8  -E 

- -

 

 

9 

 

10 

-

–

- –

–  

 

11  

-

 

12  / 
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13  

-

E 

 

14 

 

-

 

 

Abänderung  45 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV b (neu) 
 

Anhang IVb 

MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR 

UNIONSBÜRGERSCHAFT UND STAATSANGEHÖRIGKEIT 
 

Artikel 11 der Verordnung (EU) Nr. [Nummer dieser Verordnung einfügen]  
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1 MITGLIEDSTAAT: 2 AUSSTELLUNGSBEHÖRDE 
3  

MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR – UNIONSBÜRGERSCHAFT UND STAATSANGEHÖRIGKEIT  
 

4 NAME 
5 VORNAME(N) 
6 TAG UND ORT DER GEBURT  Ta     Mo       Ja 

 |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
7 GESCHLECHT 
8 UNIONSBÜRGER; STAATSANGEHÖRIGKEIT: 

(ISO 3166-1 alpha-3) 
9 TAG DER AUSSTELLUNG,  Ta     Mo       Ja 

UNTERSCHRIFT, SIEGEL |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
 

 

Rechtlicher Hinweis: Dieses mehrsprachige EU-Formular wird Ihnen von den Behörden des 

Ausstellungsmitgliedstaats auf Verlangen alternativ zu der in diesem Mitgliedstaat gebräuchlichen öffentlichen 

Urkunde ausgestellt. Sie können sich von den Behörden des Ausstellungsmitgliedstaats jedoch nach wie vor auch die 

entsprechende nationale Urkunde ausstellen lassen. Das EU-Formular hat dieselbe formelle Beweiskraft wie die 

entsprechende landesübliche Urkunde des Ausstellungsmitgliedstaats, lässt aber das diesbezügliche materielle Recht 

des Mitgliedstaats unberührt. 

 

SÜMBOLI

SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR 

-  diena / Nap / Jum / dag / 

 
- 

 
- 

 
- ann 

 

Mies / Manligt 

-  
/ Femminile / Sieviete / Moteris /  

 

1 
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-

 

2 

 

3 

  

 

-

- - - -

 

– 

-
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4  / 

 

5  -E 

- -

 

 

6 

-

– HE / 

- –

–

 

7 

 

8 - -

- - - -

- -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - ISO -

ALPHA- - - -

- - -

- - -

- -

- - - -

- -

- - -

-  
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9 

 

-

 

 

Abänderung  46 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV c (neu) 
 

Anhang IVc 

MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR 

VORSTRAFENFREIHEIT 
 

Artikel 11 der Verordnung (EU) Nr. [Nummer dieser Verordnung einfügen]  

 

 

 
1 MITGLIEDSTAAT: 2 AUSSTELLUNGSBEHÖRDE 
3  

MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR – VORSTRAFENFREIHEIT 
 

4 NAME 
5 VORNAME(N) 
6 TAG UND ORT DER GEBURT  Ta     Mo       Ja 

 |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
7 GESCHLECHT 
8 TAG DER AUSSTELLUNG,  Ta     Mo       Ja 

UNTERSCHRIFT, SIEGEL |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
 

 

Rechtlicher Hinweis: Dieses mehrsprachige EU-Formular wird Ihnen von den Behörden des 

Ausstellungsmitgliedstaats auf Verlangen alternativ zu der in diesem Mitgliedstaat gebräuchlichen öffentlichen 

Urkunde ausgestellt. Sie können sich von den Behörden des Ausstellungsmitgliedstaats jedoch nach wie vor auch die 
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entsprechende nationale Urkunde ausstellen lassen. Das EU-Formular hat dieselbe formelle Beweiskraft wie die 

entsprechende landesübliche Urkunde des Ausstellungsmitgliedstaats, lässt aber das diesbezügliche materielle Recht 

des Mitgliedstaats unberührt. 

 

SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR 

- 

 
- / 

 
- 

 
- M: Männli  

 

Mies / Manligt 

-  
 

 

1 

ME

-

 

2  

 

3 
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-

- -  

– ME -

 

4  / 

 

 

5  -E 

- -

 

 

6 

-

–

-  –

–

 

7 
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8 

 

-

 

 

Abänderung  47 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV d (neu) 
 

Anhang IVd 

MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR 

WOHNSITZ 
 

Artikel 11 der Verordnung (EU) Nr. [Nummer dieser Verordnung einfügen]  

  

 

 
1 MITGLIEDSTAAT: 2 AUSSTELLUNGSBEHÖRDE 
 

3 

 

MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR – WOHNSITZ 

 

4 NAME 
5 VORNAME(N) 
6 TAG UND ORT DER GEBURT  Ta     Mo       Ja 

   |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
7 GESCHLECHT 
8 WOHNSITZ 

 

 

9 TAG DER AUSSTELLUNG,  Ta     Mo       Ja 
UNTERSCHRIFT, SIEGEL |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
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Rechtlicher Hinweis: Dieses mehrsprachige EU-Formular wird Ihnen von den Behörden des 

Ausstellungsmitgliedstaats auf Verlangen alternativ zu der in diesem Mitgliedstaat gebräuchlichen öffentlichen 

Urkunde ausgestellt. Sie können sich von den Behörden des Ausstellungsmitgliedstaats jedoch nach wie vor auch die 

entsprechende nationale Urkunde ausstellen lassen. Das EU-Formular hat dieselbe formelle Beweiskraft wie die 

entsprechende landesübliche Urkunde des Ausstellungsmitgliedstaats, lässt aber das diesbezügliche materielle Recht 

des Mitgliedstaats unberührt. 

 

SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR 

-  / Jum / dag / 

 
- 

 
- Ja: Jahr / 

 
-  
/ Maschi  

Mies / Manligt 

-  
 

 

 

1 

 

-

 

2 

 

3 
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-

- -

– -

 

4  / 

 

5  -E 

- -

 

 

6 

-

–

- –

–

 

7 SEX / 
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8 / 

 

9 

 

-

 

 

Abänderung  48 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV e (neu) 
 

Anhang IVe 

MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR 

BILDUNGABSCHLUSS 
 

Artikel 11 der Verordnung (EU) Nr. [Nummer dieser Verordnung einfügen]  

 

 

 
1 MITGLIEDSTAAT: 2 AUSSTELLUNGSBEHÖRDE 
3  

MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR – BILDUNGSABSCHLUSS 

 

4 NAME 
5 VORNAME(N) 
6 TAG UND ORT DER GEBURT  Ta     Mo       Ja 

 |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
7 GESCHLECHT 
8 NIVEAU DES ABSCHLUSSES 
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(Unesco-ISCED 2011 Anhang II) 
9 GEBIET DES ABSCHLUSSES 

(Unesco-ISCED-F 2013 Anhang I) 
10 TAG DER AUSSTELLUNG,  Ta     Mo       Ja 

UNTERSCHRIFT, SIEGEL |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
 

 

Rechtlicher Hinweis: Dieses mehrsprachige EU-Formular wird Ihnen von den Behörden des 

Ausstellungsmitgliedstaats auf Verlangen alternativ zu der in diesem Mitgliedstaat gebräuchlichen öffentlichen 

Urkunde ausgestellt. Sie können sich von den Behörden des Ausstellungsmitgliedstaats jedoch nach wie vor auch die 

entsprechende nationale Urkunde ausstellen lassen. Das EU-Formular hat dieselbe formelle Beweiskraft wie die 

entsprechende landesübliche Urkunde des Ausstellungsmitgliedstaats, lässt aber das diesbezügliche materielle Recht 

des Mitgliedstaats unberührt. 

 

SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR 

- 

  
- 

 
- 

 
-  

 

Mies / Manligt 

-  
 

 

1 

 

-

 

2 
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3 

  / 

-

 

- -

– 

-

 

4  / 

 

5  -E 

- -

 

 

6 
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-

–

 - –

–

 

7 SEX 

 

8 

UNESCO ISCED 

-  

 

9 -

-

-  -

-

-

-

-
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- -

-

UNESCO ISCED-F 

- -

-

-

-

-

-

-

- -

-  

10 

 

-

 

 

Abänderung  49 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV f (neu) 
 

Anhang IVf 

MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR 

BEHINDERUNG 
 

Artikel 11 der Verordnung (EU) Nr. [Nummer dieser Verordnung einfügen]  

 

 

 
1 MITGLIEDSTAAT: 2 AUSSTELLUNGSBEHÖRDE 
3  
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MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR – BEHINDERUNG 

 

4 NAME 
5 VORNAME(N) 
6 TAG UND ORT DER GEBURT  Ta     Mo       Ja 

 |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
7 GESCHLECHT 
8 GRAD ODER ART DER BEHINDERUNG IM NATIONALEN SYSTEM 

 

 

9 TAG DER AUSSTELLUNG,  Ta     Mo       Ja 
UNTERSCHRIFT, SIEGEL |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
 

 

Rechtlicher Hinweis: Dieses mehrsprachige EU-Formular wird Ihnen von den Behörden des 

Ausstellungsmitgliedstaats auf Verlangen alternativ zu der in diesem Mitgliedstaat gebräuchlichen öffentlichen 

Urkunde ausgestellt. Sie können sich von den Behörden des Ausstellungsmitgliedstaats jedoch nach wie vor auch die 

entsprechende nationale Urkunde ausstellen lassen. Das EU-Formular hat dieselbe formelle Beweiskraft wie die 

entsprechende landesübliche Urkunde des Ausstellungsmitgliedstaats, lässt aber das diesbezügliche materielle Recht 

des Mitgliedstaats unberührt. 

 

SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR 

- g / 

 
- 

 
- Ja: Jahr / Year / Ann

 
-  

 

Mies / Manligt 

-  
 

 

1 
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-

 

2 

 

 

3 

  

 

-

SA

- -

– 

-  

 

4  / 

 

5  -E 

- -
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6 

-

–

- –

–

 

7 

 

8  

  

- - -

 

9 
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-

 

 

________________ 
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